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 Veröffentlicht am 25.05.1961

Index

Wasserrecht

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §32 Abs1

Rechtssatz

Geringfügige Einwirkungen auf ein Gewässer im Sinne des § 32 Abs 1 WRG sind solche, die einer zweckentsprechenden

Nutzung des Gewässers nicht im Wege stehen. Zweckentsprechend ist die Nutzung eines Gewässers, die die

Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet und den Gemeingebrauch nicht hindert. Ist im Einzelfall ein

Widerspruch zu diesen Grundsätzen unverkennbar gegeben, dann kann keine bloß geringfügige Einwirkung vorliegen.
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